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ten nach Erhalt der Notifizierung dieses Einspruchs 
letztmalig ein Zeitraum von 40 Tagen zur Verfügung, 
in dem sie Einsprüche geltend machen können.

b) Für eine Vertragschließende Seite, die gegen eine Emp
fehlung Einspruch erhoben hat, wird diese nicht ver
bindlich.

c) Haben drei od^r mehr Vertragschließende Seiten gegen 
eine Empfehlung Einspruch erhoben, wird diese für 
keine der Vertragschließenden Seiten verbindlich.

d) Außer wenn eine Empfehlung gemäß den Bestimmun
gen von Unterabsatz c) für keine Vertragschließende 
Seite verbindlich wird, kann eine Vertragschließende 
Seite, die einen Einspruch gegen eine Empfehlung er
hoben hat, diesen jederzeit ’zurückziehen, worauf diese 
Empfehlung für sie nach Ablauf von 70 Tagen oder 
von dem durch die Kommission gemäß Absatz 1 fest
gelegten Zeitpunkt an verbindlich wird, wobei der 
spätere der beiden Zeitpunkte Anwendung findet.

e) Ist eine Empfehlung für keine Vertragschließende 
Seite verbindlich, können zwei oder mehr Vertrag
schließende Seiten dennoch jederzeit untereinander 
Übereinkommen, diese wirksam werden zu lassen. In 
diesem Fall setzen sie die Kommission unverzüglich 
davon in Kenntnis.

3. Gegen eine gemäß Artikel 6 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 2 
oder Artikel 9 Absatz 2 angenommene Empfehlung kann 
nur die in dem betreffenden Gebiet die Fischereijurisdik
tion ausübende Vertragschließende Seite innerhalb von 
60 Tagen nach dem Zeitpunkt der Notifizierung der Emp
fehlung Einspruch erheben. In diesem Fall wird die Emp
fehlung für keine der Vertragschließenden Seiten ver
bindlich.

4. Die Kommission notifiziert den Vertragschließenden Sei
ten jeden Einspruch und jede Zurücknahme sofort nach 
deren Erhalt sowie das Inkrafttreten jeder Empfehlung 
und das Wirksamwerden jedes Übereinkommens, das ge
mäß Absatz 2 Unterabsatz e) geschlossen wurde.

Artikel 13

1. a) Nach Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des In
krafttretens einer nach Artikel 5 Absatz 1, Artikel 8 
Absatz 1 oder Artikel 9 Absatz 1 angenommenen Emp
fehlung kann jede Vertragschließende Seite der Kom
mission die Rücknahme ihrer Zustimmung zur Emp
fehlung notifizieren. Wird diese Notifizierung nicht 
zurückgezogen, ist diese Empfehlung nach Ablauf eines 
Jahres nach dem Zeitpunkt der Notifizierung für diese 
Vertragschließende Seite nicht mehr verbindlich.

b) Eine Empfehlung, die für eine Vertragschließende Seite 
nicht mehr verbindlich ist, verliert ihre Verbindlich
keit für jede andere Vertragschließende Seite 30 Tage, 
nachdem diese der Kommission die Rücknahme ihrer 
Zustimmung zur Empfehlung notifiziert.

2. Im Falle der Annahme von Empfehlungen gemäß Ar
tikel 6 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 2 oder Artikel 9 Absatz 2 
kann nur die in dem betreffenden Gebiet die Fischereiju
risdiktion ausübende Vertragschließende Seite der Kom
mission die Rücknahme ihrer Zustimmung zur Empfeh
lung notifizieren. In diesem Fall verliert die Empfehlung 
nach Ablauf von 90 Tagen nach dem Zeitpunkt der Noti
fizierung ihre Verbindlichkeit für jede der Vertragschlie
ßenden Seiten.

3. Die Kommission setzt die Vertragschließenden Seiten von 
jeder gemäß diesem Artikel erfolgten Notifizierung so
fort nach deren Erhalt in Kenntnis.

Artikel 14

1. Im Interesse der bestmöglichen Wahrnehmung ihrer in 
den Artikeln 4, 5 und 6 genannten Aufgaben läßt sich die 
Kommission vom Internationalen Rat für Meeresforschung 
informieren und beraten. Um derartige Informations- und 
Beratungstätigkeit wird zu Fragen nachgesucht, die die 
Tätigkeit der Kommission betreffen und in die Kompetenz 
des Rates fallen, einschließlich von Informations- und Be
ratungstätigkeit zur Biologie und Bestandsentwicklung der 
betreffenden Fischarten, zum Zustand der Fischbestände, 
zur Wirkung der Befischung auf diese Bestände sowie zu 
Maßnahmen für ihre Erhaltung und Bewirtschaftung.

2. Um die Aufgaben des Internationalen Rates für Meeres
forschung bei der Information und Beratung der Kom
mission zu erleichtern, ist die Kommission bestrebt, in 
Zusammenarbeit mit dem Rat Vereinbarungen zu treffen, 
um zu gewährleisten, daß diesem Zweck dienende For
schungsstudien, einschließlich solcher, die gemeinschaft
lich realisiert werden, gefördert sowie mit hohem Nutz
effekt und ohne unangemessene Verzögerung durchge
führt werden.

3. Die Kommission kann Arbeitsvereinibarungen mit jeder 
anderen internationalen Organisation abschließen, die 
ähnliche Ziele verfolgt.

Artikel 15

1. Unbeschadet der Rechte von Vertragschließenden Seiten 
bezüglich der ihrer Fischereijurisdiktion unterstehenden 
Gewässer ergreifen die Vertragschließenden Seiten erfor
derlichenfalls Maßnahmen, einschließlich der Verhängung 
angemessener Strafen für Verstöße, um die Bestimmun
gen dieser Konvention wirksam werden zu lassen und 
jede Empfehlung durchzusetzen, die gemäß Artikel 12 
verbindlich ist

2. Jede Vertragschließende Seite übermittelt der Kommis
sion einen Jahresbericht über die entsprechend Absatz 1 
ergriffenen Maßnahmen.

Artikel 16

1. Jede Vertragschließende Seite informiert die Kommis
sion über ihre gesetzgeberischen Maßnahmen und über 
alle von ihr möglicherweise geschlossenen Abkommen, so
weit diese Maßnahmen und Abkommen in Zusammen
hang mit der Erhaltung und Nutzung der Fischereires
sourcen des Konventionsgebietes stehen.

2. Jede Vertragschließende Seite stellt auf Anforderung der 
Kommission hin alle vorhandenen wissenschaftlichen und 
statistischen Informationen zur Verfügung, die für die 
Zwecke dieser Konvention benötigt werden, sowie solche 
zusätzliche Informationen, die gemäß Artikel 9 gegebenen
falls erforderlich sind.

Artikel 17

1. Jede Vertragschließende Seite trägt die Kosten ihrer eige
nen Delegation zu allen gemäß dieser Konvention statt
findenden Tagungen.

2. Auf ihrer ersten Tagung verabschiedet die Kommission 
ein Budget für ihr erstes Finanzjahr. Auf dieser Tagung 
kann die Kommission gegebenenfalls auch ein Budget für 
das zweite Finanzjahr beschließen.

3. Auf jeder Jahrestagung verabschiedet die Kommission 
ein Budget für das folgende Finanzjahr sowie einen Bud-


